
447 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

5. 9. 1972 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
XXXX über die Behandlung eines Vermö­
genswertes des Sondervermögens "Deutsche 
Umsiedlungs-Treuhand-Gesellschaft mit be­
schränkter Haftung, Niederlassung Innsbruck 

in Liquidation" 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. Nach dem Vertrag zwischen der Republik 
Österreich und der Italienischen Republik vom 
17. Juli 1971 zur Regelung bestimmter finanziel­
ler und vermögensrechtlicher Fragen ist ein Be­
trag von 1,525.000 Schilling zum Ausgleich eInes 
bisher unberücksichtigt gebliebenen nicht liqui­
dierten Guthabens des Sondervermögens der 
Republik Österreich (§ 7 Abs. 1 des 1. StVDG, 
BGBl. Nr. 165/1956) "Deutsche Umsiedlungs­
Treuhand-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Niederlassung Innsbruck in Liquidation", be­
stimmt. 

§ 2. Für das im § 1 genannte Sondervermögen 
ist nach den Bestimmungen des Verwalter-

. gesetzes 1952 in der derzeit geltenden Fassung 
eine öffentliche Verwaltung einzurichten und 
diesem der Betrag von 1,525.000 Schilling" zuzu­
führen. 

§ 3. Der öffentliche Verwalter hat beim Lan­
desgericht Innsbruck zu GZ S 48/58 den Antrag 
auf Durchführung der Nachtragsverteilung des 
erst nach Aufhebung des Konkurses hervorge­
kommenen zur Konkursmasse des Sondervermö­
gens gehörigen Betrages zu stellen. 

§ 4. (1) Eine inzwischen allenfalls eingetretene 
Verjährung von Forderungen, die seinerzeit bei 
der Verteilung berücksichtigt worden sind, ist 
nicht zu beachten. 

(2) Die Kosten der öffentlichen Verwaltung 
sind vom Sondervermögen zu tragen und ~m 
Konkurs als Masseforderung im Sinne des § 46 
Abs. 1 Z. 1 der KO zu berücksichtigen. 

§ 5. Dieses Bundesgesetz tritt gleichzeitig mit 
dem Vertrag zwischen der Republik Österreich 
und der Italienischen Republik vom 17. Juli 
1971 zur Regelung finanzieller und vermögens­
rechtlicher Fragen in Kraft. 

§ 6. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich 
des § 4 im Einvernehmen mit dem Bundesmini­
ster für Justiz, betraut. 

Erläuterungen 

Durch den am 17. Juli 1971 unterzeichneten 
Vertrag zwismen der Republik Österreich und 
der Italienischen Republik zur Regelung finan­
zieller und vermögensrechtlimer Fragen werden 
die gegenseitigen Forderungen verrechnet und 
ausgeglichen. Darunter fällt aum die österreichi­
sme Forderung auf ein bisher unberücksichtigt 
gebliebenes nicht liquidiertes Guthaben der ehe­
maligen Zweigstelle Innsbruck der Deutschen 
Umsiedlungs-Treuhand-Gesellschaft mit be­
smränkter Haftung gegenüber dem italienischen 
Staat. 

Von österreichismer Seite wurde in den Ver­
mögensverhandlungen der Standpunkt vertreten, 
daß ein Teil des aus der Südtiroler Umsied­
lungsaktion stammenden Betrages von etwa 
160,000.000 Lire rechnungsmäßig der ehemaligen 
Zweigstelle Innsbruck der Deutschen Umsied­
lungs-Treuhand-Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung zugestanden ist, der inf6lge der Ereig­
nisse des Zweiten Weltkrieges nimt mehr abge­
rechnet und überwiesen werden konnte. 

Ober das in· Österreich befindliche, unter 
öffentlimer Verwaltung gestandene Sonderver-
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mögen der Republik Österreich "Deutsche Um­
siedlungs-Treuhand-Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, Niederlassung Innsbruck in Liquida­
tion" wurde beim Landesgericht Innsbruck zu 
GZ S 48/58 das Konkursverfahren eröffnet. 
Nachdem die im Konkurs geltend gemachten und 
anerkannten Forderungen der Gläubiger 
IU. Klasse mit dem in Österreich befindlichen 
Vermögen mit rund 37 von Hundert erfüllt 
werden konnten, wurde das Verfahren beendet 
und die Firma im Handelsregister gelöscht. 

Im Zuge der Vermögensverhandlungen konnte 
erreicht werden, daß in der gemeinsamen Nieder­
schrift über die Tagung der österreichischen und 
italienischen Delegation in Rom vom 2. April 
1971 für den von den Alliierten aus dem deut­
schen Eigentum freigegebenen Teil des Lire-Gut­
habens in die gegenseitige Verrechnung ein Be­
trag von 1,525.000 Schilling zu Gunsten der Re­
publik österreich aufgenommen wurde. 

Durch den vorliegenden Gesetzesentwurf 
wird die weitere Behandlung dieses nach Auf­
hebung des Konkurses freigewordenen Vermö­
genswertes des Sondervermögens der Republik 
Österreich "Deutsche Umsiedlungs-Treuhand­
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Nieder­
lassung Innsbruck in Liquidation" geregelt. 

Für die Bedeckung des hiefür erforderlichen 
Betrages von 1,525.000 Schilling wird im Bun­
desvoranschlag für das Jahr 1973 bei Kapitel 57 
vorgesorgt. 

Im einzelnen ist zu den Bestimmungen des 
Entwurfes zu bemerken: 

Zu § 1: 

nach dem Verwaltergesetz 1952, BGBL Nr. 100/ 
1953 in der derzeit geltenden Fassung, einzurich­
ten. 

Zu § 3: 

über das im § 1 erwähnte Sondervermögen 
wurde zur GZ S 48/58 des Landesgerichtes Inns­
bruck der Konkurs eröffnet, welcher mit rechts­
kräftigem Beschluß des Landesgerichtes Inns­
bruck vom 3. Juni 1960, S 48/58-36, aufgehoben 
worden ist, 

§ 3 geht in übereinstimmung mit der derzeiti­
gen Gesetzeslage (§ 138 der KO geltender Fas­
sung) davon aus, daß das hervorgekommene zur 
Konkursmasse gehörende Vermögen über Antrag 
des öffentlichen Verwalters in einer . konkurs­
rechtlichen Nachtragsverteilung auszuschütten 
ist; damit steht der Kreis der berechtigten Gläu­
biger und die Art des Verteilungsverfahrens fest. 
Die Verteilung wird unter Aufsicht des Gerichtes 
im Sinne des § 138 der KO abzuwickeln sein, 
worüber in diesem Gesetz keine weiteren Be­
stimmungen getroffen werden mußten. 

Zu § 4 Abs. 1: 

Durch diese Bestimmung wird sichergestellt, 
daß die Geltendmachung einer allenfalls zwi­
schenzeitlich eingetretenen Verjährung von sei­
nerzeit bei der Verteilung berücksichtigten, aber 
nicht voll befriedigten Forderungen ausgeschlos­
sen ist. 

Zu Abs. 2: 

Diese Bestimmung folgt der Judikatur, wo­
nach der öffentliche Verwalter auch während des 
Konkurses zu entlohnen ist und seine - mit Be­
scheid des Bundesministeriums für Finanzen -
festzusetzende Entlohnung eine Masseforderung 
im Sinne des § 46 Abs. 1 Z. 1 der KO bildet 
(vgl. OGH vom 5.· Dezember 1963, 5 Ob 2971 
1963 = SZ XXXVI/152). 

Dieser Paragraph umschreibt den sachlichen 
Anwendungsbereich des Gesetzesentwurfes indem 
er normiert, daß der in die gegenseitige Verrech­
nung aufgenommene Betrag von 1,525.000 Schil­
ling zum Ausgleich eines bisher unberücksichtigt 
gebliebenen nicht liquidierten Guthabens des 
Sondervermögens der Republik Österreich Zu § 5: 
"Deutsche Umsiedlungs-Treuhand-Gesellschaft Das Inkrafttreten war vom Wirksamwerden des 
mit beschränkter Haftung, Niederlassung Inns- 'zwischen der Republik österreich und der Ita­
bruck in Liquidation" bestimmt ist. lienischen Republik geschlossenen Vermögensver-

Zu § 2: 

Zur Verwaltung des Sondervermögens und 
zur Regelung seiner Verbindlichkeiten ist in 
übereinstimmung mit § 7 Abs. 2 des 1. StVDG, 
BGBL Nr., 165/1956, eine öffentliche Verwaltung 

trages abhängig zu machen. 

Zu§ 6: 

Die Vollziehungsklausel nimmt auf die Befas­
sung mehrerer Ressorts durch diesen Gesetzes­
entwurf Rücksicht. 
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